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1 Veranlassung 

1.1 Beschreibung der Planungsziele 

Der Freiberger Stadtrat hat am 5. Mai 2022 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

V 30 „LIDL-Markt Dresdner Straße“ beschlossen (Beschluss Nr. 1-27/2022). Dieser umfasst die Flurstü-

cke 1845, 1846, 1846a, 1847 und 1848/2 der Gemarkung Freiberg mit einem Geltungsbereich in einer 

Gesamtgröße von ca. 1 ha.  

 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sondergebietes Handel gemäß § 11 Absatz 3 

BauNVO für die Errichtung eines großflächigen Lebensmittelmarktes sowie die Errichtung von Wohn-

bebauung entlang der Jungestraße in Verbindung mit dem Gebäude des Lebensmittelmarktes. 

 

1.2 Ziele aus übergeordneten Fachplanungen 

1.2.1 Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan (LEP 2013) /2/ stellt das fachübergreifende Gesamtkonzept zur räumli-

chen Ordnung und Entwicklung des Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des Zu-

standes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung dar. Er hat die Aufgabe, die Nutzungs-

ansprüche an den Raum zu koordinieren und auf sozial ausgewogene sowie ökologisch und ökono-

misch funktionsfähige Raum- und Siedlungsstrukturen hinzuwirken. Der Landesentwicklungsplan über-

nimmt zugleich die Funktion des Landschaftsprogramms nach dem Sächsischen Gesetz über Natur-

schutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG). Zusätzlich weist er in der Regel den Auftrag der zeich-

nerischen Festlegungen von Zielen und Grundsätzen zu Gebietsbezeichnungen, insbesondere im Frei-

raumbereich, aber auch im besiedelten Bereich, der Regionalplanung zu. 

 

Der LEP 2013 trifft in Bezug auf das Plangebiet u.a. folgende Aussagen: 

• Nach Karte 1 des LEP (Raumstruktur) liegt das Plangebiet im Mittelzentrum Freiberg an einer 

überregional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachse. 

• Nach Karte 3 (Räume mit besonderem Handlungsbedarf) befindet sich das Plangebiet im 

grenznahen Gebiet zur Tschechischen Republik und im Gebiet des Altbergbaus. 

• Nach Karte 6 (Landschaftsgliederung) befindet sich das Plangebiet in der Landschaftseinheit 

Unteres Osterzgebirge. 

 

1.2.2 Regionalplan Chemnitz – Erzgebirge 

In der Fortschreibung des Regionalplans Chemnitz – Erzgebirge aus dem Jahr 2008 /3/ sind die Grunds-

ätze der Raumordnung nach § 2 Raumordnungsgesetz sowie die Ziele und Grundsätze der Raumord-

nung des LEPs Sachsens, regionsspezifisch räumlich und sachlich ausgeformt. Der Regionalplan stellt 

somit den verbindlichen Rahmen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Region Chemnitz – 
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Erzgebirge, insbesondere in den Bereichen der Ökologie, der Wirtschaft, der Siedlung und der Infra-

struktur sowie der regionsweit bedeutsamen Festlegungen, dar. 

 

In Bezug auf das Plangebiet trifft der Regionalplan folgende Aussagen: 

• Nach Karte 1 (Raumstruktur) befindet sich das Plangebiet im Mittelzentrum Freiberg an einer 

überregionalen Verbindungsachse mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion. 

• Nach Karte 3 (Tourismus und Erholung) befindet sich das Plangebiet im landesweiten 

Schwerpunkt des Städtetourismus und im Entwicklungsgebiet Tourismus und Erholung.  

• Nach Karte 5.1 (Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Natur-

haushalt) befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit hoher geologisch bedingter 

Grundwassergefährdung. 

• Nach Karte 5.2 (Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Kultur-

landschaft) liegt das Plangebiet in der historischen Kulturlandschaft der Altbergbaulandschaft 

(Erz).  

• Nach Karte 10 (Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen) liegt das Plangebiet in einem Hohl-

raumgebiet entsprechend § 2 SächsHohlrVO. 

 

Zusätzlich werden im Textteil des Regionalplans folgende Ziele und Grundsätze konkretisiert: 

„Z 2.3.2: Auf die Stärkung […] der Handels- und Gesundheitsfunktion der Universitäts- und Kreisstadt 

Freiberg ist hinzuwirken.“ 

„G 2.7.2: In den Gebieten mit Sanierungsbedarf Altbergbau des ehemaligen Erzbergbaus in den Räu-

men Freiberg […] ist auf die Beseitigung bergbaubedingter Folgeschäden hinzuwirken.“  

 

1.2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Freiberg aus dem Jahr 1998 befindet sich aktuell in der Fortschrei-

bung /4/. Im Vorentwurf mit Stand Mai 2019 wird ein Teil des Plangebietes als Mischgebiet und ein 

Teil als Wohngebiet ausgezeichnet.  

Folgende weitere Aussagen mit Bezug zum Plangebiet können dem Flächennutzungsplan entnommen 

werden: 

• Nach der Fachkarte „wertgebende faunistische Funktionsbeziehungen“ befindet sich das 

Plangebiet an einer Verkehrsachse mit Lebensraumzerschneidender Wirkungen. Hiermit ist 

die Straße B 173 (Dresdner Straße) gemeint. Diese stellt neben der B 101 die wichtigste Ver-

kehrsverbindung im Gebiet in und um Freiberg dar. 

• In der Fachkarte „Biotoptypen und Realnutzung“ wird das Plangebiet als Kleingartenanlage 

dargestellt. Dies ist aktuell nicht der Fall. Bekannt ist die Nutzung als Tankstelle bzw. Kfz-

Werkstatt im Westen des Plangebietes. Möglich ist, dass im östlichen Teil in der Vergangen-

heit Kleingartenanlagen waren. 

• In der Fachkarte „Biotoptypenbewertung“ wird das Plangebiet als geringwertige und stark 

anthropogen veränderte Fläche gekennzeichnet.  
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• Nach der Fachkarte „Boden und Bodenpotenziale“ befindet sich im Bereich des Plangebietes 

möglicher weise ein archäologisches Bodendenkmal (Nr. D-36080-04, Siedlungsspuren Neu-

zeit). 

• Nach der Fachkarte „Bodenplanungsgebiet und Altlasten“ befinden sich im Plangebiet zwei 

Altlastenverdachte und eine sanierte Altlast: sanierte Altlasten Nr. 77200482 (Tankstelle 

Dresdner Straße 12), Altlastenverdacht Nr. 77200514 (Kfz-Werkstatt ELAN Dresdner Straße), 

Altlastenverdacht Nr. 77200487 (Tankstelle Dresdner Straße 12). 

• Nach der Fachkarte  „Klima und klimapotenziale“ ist im Plangebiet mit einer erhöhten Emis-

sion durch Straßenverkehr zu rechnen. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet im Stadt-

Klimatop. 

• Die Fachkarte „Landschaftsbild“ bewertet die Landschaftsbildqualität des Plangebiets mit 

mittel. Das Plangebiet befindet sich im verdichteten Siedlungsbereich und besitzt Vorbelas-

tungen durch Lärmemissionen (Straßenverkehr). 

 

1.3 Fachgesetzliche Vorgaben 

Insbesondere die folgenden umweltrechtlichen Vorgaben sind für die Bebauungsplanung von beson-

derer Bedeutung: 

 

Sparsamer und schonender Umgang mit Boden und Fläche 

§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) führt aus, dass „[…] mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden soll; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 

durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen auf das not-

wendige Maß zu begrenzen“. § 1 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) führt weiterhin aus, 

dass „[…] die nachhaltige Funktion des Bodens zu sicher oder wiederherzustellen ist. Hierzu sind schäd-

liche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu tref-

fen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie 

seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden“. 

 

Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil 

des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre 

Lebensräume sowie die sonstigen Lebensbedingungen sind zu pflegen, zu entwickeln und wiederher-

zustellen. § 18 Abs. 1 BNatSchG führt weiterhin aus: „Sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung 

oder Aufhebung von Bauleitplänen […] Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Ver-

meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden“. Nach § 1a 

Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auf 

Grundlage der Eingriffsregelung nach BNatSchG in der Abwägung zum Bauleitplan zu berücksichtigen. 
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Artenschutz 

Nach § 44 Abs. 1 des BNatSchG ist es verboten: 

„1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 

Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz 

Die §§ 20 bis 30 sowie 32 BNatSchG bzw. §§ 13 bis 23 SächsNatSchG weisen bestimmte Teile von Natur 

und Landschaft als Schutzgebiete aus. Die Erklärung der jeweiligen Schutzgebiete liegt den Ländern. 

Sie bilden die rechtliche Grundlage für Schutzzwecke, Verbote und Gebote sowie die Pflege und Ent-

wicklung eines Schutzgebietes.    

 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Nach der Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates gilt 

wie folgt: „Damit Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebiete und die Umwelt, einschließlich unter dem 

Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvoller bzw. besonders empfindlicher Gebiete, besser 

vor den Gefahren schwerer Unfälle geschützt werden können, müssen die Mitgliedstaaten in ihren Po-

litiken zur Flächennutzungsplanung oder anderen einschlägigen Politiken dafür sorgen, dass zwischen 

diesen Gebieten und Betrieben, die solche Gefahren bergen, angemessene Abstände eingehalten wer-

den und dass bei bestehenden Betrieben gegebenenfalls ergänzende technische Maßnahmen durchge-

führt werden, damit die Gefährdung von Personen bzw. der Umwelt auf einem annehmbaren Niveau 

bleibt“. 

 

Gehölzschutzsatzung der Stadt Freiberg 

Zusätzlich haben Gemeinden und Städte in der Regel eine Satzung zum Schutz von Bäumen und Sträu-

chern erlassen. Nach der Gehölzschutzsatzung der Stadt Freiberg in der Fassung vom November 2019 

sind geschützte Gehölze nach § 2 Alleen und einseitige Baumreihen, Laubbäume (außer Pappeln, Bir-

ken und Weiden) ab 100 cm Stammumfang (jeweils gemessen in einem Meter Höhe über dem Boden), 

Gruppen von mind. 5 Bäumen (Kronen müssen sich berühren) und Sträucher sowie Hecken ab 5 m 

Höhe.   
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 

2.1 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Freiberg ist eine Kreisstadt im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen und befindet sich ca. 25 km süd-

westlich von Dresden. Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes im Donatsviertel zwischen der 

B173 Dresdner Straße im Norden, der Breithauptstraße im Osten, der Oststraße im Süden und der 

Jungestraße im Westen. In diesem Bereich und auch im restlichen Plangebiet finden sich großflächige 

Versiegelungen und eingefallene Gebäude sowie Reste von Gebäudeteilen. Ein Großteil der versiegel-

ten und unversiegelten Flächen ist mit Sukzessionsvegetation überwachsen, welche zum Teil sehr un-

durchdringlich und eine Erholungsnutzung nicht möglich ist. Rein optisch wirkt sich das Plangebiet 

durch die eingefallenen Gebäude negativ auf das Ortsbild aus. 

 

Schutzgebiete 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach Sächsischem Naturschutzgesetzt. 

Das zum Plangebiet nächstgelegene Schutzgebiet ist das FFH-Gebietes „Oberes Freiberger Muldetal“, 

das sich rund 1,5 km östlich des Plangebietes befindet. Eine Betroffenheit des kohärenten Netzes Natur 

2000 ist durch die Entfernung nicht gegeben. /9/ 

 

2.2 Biotop- und Nutzungstypen 

Am 27. Februar 2023 und am 17. März 2023 fanden Geländebegehungen zur Erfassung der Biotop- 

und Nutzungstypen im Plangebiet statt. Zusätzlich wurde die Biotoptypen- und Landnutzungskartie-

rung des Freistaates Sachsen /10/ ausgewertet. Die Ergebnisse werden in der Karte 1 „Grünordneri-

sche Bestandsbewertung“ zum Grünordnungsplan dokumentiert. Die folgende Tabelle listet die kar-

tierten Biotope auf: 

 

02.02.410 Baumreihe 

Es befinden sich zwei Baumreihen zu je 4 Bäumen mittig im Plangebiet bestehend jeweils aus Spitz-

Ahorn (Acer platanoides).  

 

02.02.430 Einzelbäume 

Vereinzelt und verteilt stehen 26 markante Einzelbäume auf dem Gelände. Vorwiegend handelt es sich 

dabei um die Arten Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Linde (Tilia 

spec.), Weide (Salix spec.), Kastanie (Aesculus hippocastanum) und Birke (Betulus spec.). 

 

02.02.530 Sonstige flächige Gehölzpflanzung mit überwiegend gebietsheimischen Baumarten (in un-

terschiedlichen Sukzessionsstadien) 

Die westliche Hälfte des Plangebietes wird durch verschiedene Gehölze in unterschiedlichen Entwick-

lungsstadien geprägt. Es wurden Gehölze gepflanzt, die sich über einen längeren Zeitraum zu einer 

dichten Gehölzfläche ausgebreitet haben.  
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09.07.130 Schotterrasen 

Hinter dem Schnellimbiss sowie vor der Garagenanlage befindet sich eine Schotterrasenfläche mit Ve-

getation. 

 

09.07.400 Sonstige Natursteinmauer  

Die westliche Plangebietsseite wird von einer ca. 50 cm hohen, zum Teil verfugte Natursteinmauer 

eingerahmt. Im Südosten steht eine Stützmauer > 2 m ebenso aus Natursteinen, verfugt.  

 

11.02.500 Brachfläche von Industrie und Gewerbe 

Die östliche Hälfte wurde einst als Gewebefläche mit Kfz-Werkstatt und Tankstelle betrieben. Es ste-

hen drei verfallene Gebäude mit dazugehörigen versiegelten Flächen und Zuwegungen auf dem Ge-

lände. In und auf den Gebäuden hat sich Pioniervegetation (u.a. Birke, Weide, Gräser) ausgebreitet. 

Viel Müll sowie Stein- und Betonabbruchreste liegen verstreut im gesamten Plangebiet. Über die ver-

siegelten Flächen hat sich teilweise eine dünne Schicht Streu/ eine humose Auflage in unterschiedli-

chen Stärken < 10 cm gebildet.    

 

11.04.200 Parkplatz (teilversiegelt) 

Am derzeitigen Schnellimbiss schließt sich im Norden ein Parkplatz aus Beton-Fugenpflaster an. Von 

der Jungestraße aus erreicht man drei Stellplätze, die mit Rasengittersteinen ausgelegt sind.   

 

11.04.300 Garagenanlage  

Die Garagenanlage ist zum Teil beschädigt und verfallen. Zu erreichen ist sie über den Erzweg im Sü-

den.  

 

11.06.110 Einzelnes Gebäude 

Im Norden steht ein Gebäude, das als Schnellimbiss genutzt wird. Südwestlich davon steht ein verlas-

senes zweistöckiges Gebäude.  

 

2.3 Tiere und Pflanzen 

Pflanzen 

Innerhalb des Plangebietes dominieren Sukzessionsvegetation und Einzelbäume, wie bei den Biotop- 

und Nutzungstypen bereits beschrieben. Nach BNatSchG und FFH-Richtlinie (Anhang II, IV, V) ge-

schützte Arten sowie Arten der Roten Liste Sachsen und der Roten Liste Deutschland wurden im Plan-

gebiet nicht nachgewiesen. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Plangebiet befinden sich keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 SächsNatSchG geschützte Biotope. 

/9/ 
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(Flächen)Naturdenkmale 

Flächennaturdenkmale bzw. Einzeldenkmale sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. /9/  

 

Wald 

Im Plangebiet befindet sich kein Wald gemäß Sächsischem Waldgesetzt. /9/ 

 

Bäume 

Von den 26 Bäumen sind 20 Stück nach der Baumschutzsatzung der Stadt Freiberg /14/ geschützt. 

 

Fauna 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine vor vielen Jahren gewerblich genutzte Fläche als Kfz-Werk-

statt bzw. Tankstelle an einer stark befahrenen Hauptverkehrsachse innerhalb eines städtischen 

Wohngebietes. Dementsprechend gibt es hinsichtlich Lärm eine Vorbelastung.  

Im Zusammenhang mit dem Planverfahren werden im Jahr 2023 Arterfassungen durchgeführt. Fol-

gende Untersuchungen wurden durch die untere Naturschutzbehörde gefordert /7/: 

- Brutvögel: Erfassung nach Südbeck et.al. /8/ mit besonderer Berücksichtigung der gebäudebewoh-

nenden Arten;  Kartierung des Quartierpotenzials im vorhandenen Baumbestand und an den Gebäu-

den. 

- Zauneidechse, Glattnatter: mindestens 5 Begehungen zwischen Mitte April und Ende Juli sowie ein 

Termin zwischen Mitte September und Mitte Oktober (Zeitraum der optimalen Nachweisbarkeit von 

Schlüpflingen) bei geeigneten Witterungsbedingungen (windstill, kein Regen und nicht unmittelbar 

nach Regen, ab 15 °C Lufttemperatur) von 07:30 bis 11:00 Uhr; Durchführung von Sichtbeobachtun-

gen und sog. Raschelkontakte mit Anzahl und genauem Fundort; Berücksichtigung von Worst-Case-

Betrachtung hinsichtlich der zu erwartenden Populationsdichte bei der Ableitung von CEF- und Ver-

meidungsmaßnahmen; Kartierung in Anlehnung an Schneeweis al. /13/. 

- Fledermäuse: Prüfung Habitatnutzung der Gehölz- und Gebäudebestände; Dokumentation der Dichte 

der vorhandenen potentiellen Quartierstruktruen (u.a. Spaltenquartiere) zur Herleitung eines geeig-

neten Worst-Case-Szenarios; alternativ Erfassung durch 6 Detektorbegehungen zwischen Mai und 

September und eine Begutachtung des vorhandenen Baumbestandes ODER mindestens 5 Detektor-

begehungen auf mindestens 5 Transsekten im Zeitraum von Mai bis Juli bei geeigneten Witterungs-

bedingungen (Wind ≤ 6m/s, Temperatur ≥ 10°C) im Zeitraum zwischen 1 h nach Sonnenuntergang 

und 1 h vor Sonnenuntergang; alternativ Erfassung ggf. über Batcorder auf 5 Transsekten mit 3-ma-

liger Wiederholung bei einer Standzeit von jeweils 5 Tagen möglich. 

 

Die Ergebnisse werden in einer separaten Unterlage, der „Artenschutzrechtlichen Prüfung“, ausführ-

lich beschrieben und im weiteren Verlauf des B-Planverfahrens berücksichtigt /5/. Bestandteil der Un-

terlage ist auch ein Auszug aus der MultiBase-Artdatenbank /6/. Dieser listet besonders bzw. streng 

geschützte Arten als innerhalb des Plangebietes sowie in einem Umkreis von 500 m darum vorkom-

mend auf. 
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Nachfolgend werden die wichtigsten Arten, deren Vorkommen im Plangebiet oder dessen Umkreis 

bereits bekannt ist, aufgelistet.  

 

Tabelle 1: Im Plangebiet sowie im Umkreis von 500 m darum vorkommende besonders und streng geschützte 
Arten gemäß Kartierungsergebnisse Stand Juni 2023 sowie gemäß Auszug aus der MultiBase-Artda-
tenbank /6/ 

Name Schutzstatus 

deutsch wissenschaftlich BNatSchG Rote Liste Sachsen 

Brutvogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung 

Dohle Coloeus monedula besonders geschützt 3  (gefährdet) 

Türkentaube Streptopelia decaocto besonders geschützt u (derzeit keine Gefährdung) 

Häufige Brutvogelarten 

Boden-, frei- höhlen-/ halbhöhlen-/ nischenbrü-

tende Arten (u.a. Amsel, Blaumeise, Kohlmeise, 

Elster, Straßentaube, Zilpzalp, Eichelhäher, Mauer-

segler, Hausrotschwanz, Feldsperling, Stieglitz, Bir-

kenzeisig, Erlenzeisig, Ringeltaube) 

besonders geschützt i.d.R. u (ungefährdet) 

Reptilien 

Zauneidechse Lacerta agilis streng geschützt 3 (gefährdet) 

Insekten 

Rote Waldameise Formica rufa besonders geschützt V (Vorwarnliste) 

 

2.4 Geologie und Böden 

Innerhalb des Plangebietes stehen laut Bodenübersichtskarte natürlicher Weise Braunerden aus san-

dig-lehmiger Fließerde an /11/. Jedoch ist der Boden innerhalb des Plangebietes und innerhalb der 

Stadt stark anthropogen überprägt. In der Vergangenheit wurde der östliche Bereich als Tankstelle 

bzw. Kfz-Werkstatt genutzt, im Süden befindet sich ein Garagenhof, im Westen ein einzelnes Haus 

sowie eine Parkfläche und im Norden steht ein Imbiss inkl. Parkfläche. Im Zentrum des Plangebietes 

liegt gemäß Baugrundgutachten kleinflächig anstehender Boden /1/. Laut Flächennutzungsplan befand 

sich in diesem Bereich eine Kleingartenanlage /4/. Es ist also davon auszugehen, dass auch hier keine 

natürlichen, sondern anthropogen überprägte bzw. gärtnerisch genutzte Böden vorhanden sind. 

Im Zuge des Vorhabens wurde ein Baugrundgutachten mit Überprüfung der Kontaminationssituation 

des Bodens erarbeitet. Es wurden geringfügige Schadstoffbelastungen durch die gewerbliche Vornut-

zung in den anthropogenen Auffüllungen (v.a. Südosten) festgestellt. Geogen bedingt weisen die Auf-

füllungen und anstehenden Böden im Plangebiet flächendeckend erhöhte bis stark erhöhte Schwer-

metallgehalte auf, der unterlagerte Boden hingegen ist unauffällig. Zusammenfassend wird beschrie-

ben, dass am Standort lediglich die geogene Belastung durch Schwermetalle, insbesondere die Werte 

für Arsen, Cadmium, Blei und Zink, bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. /1/ 

Darüber hinaus befindet sich die Stadt Freiberg in einem Radonvorsorgegebiet. /11/ 
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Altlasten 

In der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sind innerhalb des Plangebietes zwei Altlastenver-

dächtigungen und eine sanierte Altlast gekennzeichnet: sanierte Altlasten Nr. 77200482 (Tankstelle 

Dresdner Straße 12), Altlastenverdacht Nr. 77200514 (Kfz-Werkstatt ELAN Dresdner Straße), Altlasten-

verdacht Nr. 77200487 (Tankstelle Dresdner Straße 12). /4/ 

Wie vorstehend erläutern werden die Altlasten, gemäß Baugrundgutachten, nicht als schädliche Bo-

denveränderung eingestuft /1/. 

 

Fläche 

Durch die lange Nutzungsgeschichte des Plangebietes stehen nahezu 100 % anthropogen überprägte 

Flächen an. Davon konnten im Zuge der Geländebegehungen etwa 47 % als vollversiegelt und 53 % als 

mit Sukzessionsvegetation überwachsen identifiziert werden. Teilweise wurde unter der humosen Auf-

lage im Bereich der Sukzessionsvegetation auch stark verdichteter, teilweise versiegelter Boden nach-

gewiesen. 

 

2.5 Wasser 

Grundwasser 

Gemäß Baugrundgutachten wurde der Grundwasserspiegel bei der Beprobung bis 5,20 m unter Gelän-

deoberkante nicht angeschnitten; vor Ort steht das Grundwasser etwa 10 m unter der örtlichen Höhe 

an /1/. Grundsätzlich wird die Durchlässigkeit des metamorphen, silikatischen Kluftgrundwasserleiters 

mit sehr gering (> 1E-9 bis 1E-7 m/s) eingestuft. Teileinzugsgebiet des Grundwasserkörpers (Obere 

Freiberger Mulde) ist der Münzbach. Vor Ort versickerndes Wasser gelangt vermutlich über das Grund-

wasser dahin. /11/ 

 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet kommen keine Oberflächengewässer vor. Das nächstgelegene Gewässer ist der rund 300 

m süd-südwestlich vom Plangebiet entfernte Münzbach. 

 

Wasserkörper gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes.  

Der anstehende Grundwasserkörper Obere Freiberger Mulde (DESN_FM-1) wird der Flussgebietsein-

heit Elbe zugeordnet. Es besteht eine Trinkwassernutzung und es befinden sich 10 wasserabhängige 

FFH- sowie Vogelschutzgebiete im Einzugsgebiet des Grundwasserkörpers. Hauptbelastungsquellen 

stellen diffuse Quellen aus dem Bergbau sowie die anthropogene, historische Belastungen dar. Der 

mengenmäßige Zustand wird als „gut“ eingestuft, der chemische Zustand als „schlecht“ durch die Ver-

schmutzung mit Schadstoffen (v.a. Überschreitung von Schwellenwerten durch Schwermetalle). Die 

Bewirtschaftungsziele gemäß WRRL sollen nach 2027 erreicht sein (guter chemischer Zustand). Als zur 
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Zielerreichung erforderliche Maßnahme wird die Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstof-

feinträge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41) und konzeptionelle Maßnahmen sowie vertiefende 

Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code 508) beschrieben. /12/ 

 

2.6 Klima und Luft 

Das Plangebiet liegt im feuchten unteren Bergland der Freiberger und Oederaner Hochflächen. Die Jah-

resniederschlagssumme beträgt rund 750 mm bis 900 mm, die durchschnittliche Jahrestemperatur 

rund +6,5 °C bis +7,2 °C. Die Hauptwindrichtungen sind Südwest-, West und Nordwestwinde. /15/ 

 

Bioklima 

Bioklimatisch befindet sich das Plangebiet im Freiberger Stadt-Klimatop /4/. Aufgrund der innerstädti-

schen Lage mit überwiegend versiegelten Flächen besteht kleinklimatisch eine Vorbelastung durch 

Überwärmung und Hitzeabstrahlung. Die abstrahlende Hitze der versiegelten Flächen wird zum Teil von 

der Sukzessionsvegetation und der Bäume durch Verschattung abgeschwächt. 

 

Luftimmissionen 

Über die lufthygienischen Bedingungen liegen keine aktuellen Angaben vor. Von einer Vorbelastung 

durch den starken Straßenverkehr der B 173 im Norden ist auszugehen /4/.   

 

2.7 Landschafts- und Siedlungsbild 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im verdichteten Siedlungsbereich der Kreis- und Universitäts-

stadt Freiberg. Vorbelastungen durch Lärmemissionen aufgrund des Straßenverkehrs sowie ein negati-

ves Siedlungsbild durch die baufälligen Ruinen und Müllablagerungen sind gegeben. Im Flächennut-

zungsplan wird das Landschaftsbild des Plangebietes als „mittel“ bewertet /4/. 

 

3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 

Im Westen des Plangebietes ist der Neubau eines Wohngebäudes mit einer Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,4 mit Grünflächen geplant. Der überwiegende westliche Teil des Plangebietes ist für die Errich-

tung eines Lebensmittelmarktes mit Parkfläche vorgesehen. Der Lebensmittelmarkt selbst soll eine 

Grundfläche von ca. 2.387 m² haben. Dieser befindet sich im Bereich des Mischgebietes mit einer GRZ 

von 0,8. Bei einer Ausreizung der GRZ für Wohn- und Mischgebiet können schätzungsweise bis zu 7.000 

m² der Fläche überbaut werden. Das entspricht etwa 70 % der gesamten Plangebietsfläche. 

Auf dem Grundstück befinden sich sechs ruinöse Gebäude sowie das Gebäude des Schnellimbisses. 

Alle Gebäude werden im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes abgerissen und nahezu alle Ge-

hölze gerodet.  
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Es befinden sich mehrere markante Einzelbäume auf dem Grundstück, welche im Zuge der Grünord-

nungsplanung zum Erhalt geprüft werden. Es wird angestrebt, dass mind. 6 markante Einzelbäume 

erhalten werden können. Im Bereich des Mischgebietes wird angestrebt, dass drei mehrstämmige Ein-

zelbäume an der südlichen Plangebietsgrenze erhalten werden (Weide, Spitz-Ahorn). Die übrige Suk-

zessionsvegetation (u.a. Brombeere, geringfügiger Gehölzaufwuchs) wurde bereits entfernt, was bei 

der zweiten Geländebegehung am 17. März 2023 festgestellt wurde. 

In den Randbereichen des Mischgebietes sollen Grünflächen angelegt werden und zwischen den Pkw-

Stellplätzen sind vereinzelt Baumpflanzungen vorgesehen. Das Niederschlagswasser wird im Bereich 

des Lebensmittelmarktes der Brauchwassernutzung zur Kühlung der Abwärme von Geräten zugeführt.  

 

3.2 Definition Eingriff, Ausgleich und Ersatz 

Nach § 9 des Sächsischen Naturschutzgesetzes (§ 14 BNatSchG) stellt das Bauvorhaben einen Eingriff 

in Natur und Landschaft dar. Vor allem durch die zusätzliche Versiegelung von Freiflächen und durch 

den Eingriff in den Gehölzbestand kommt es zu Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes. 

 

3.3 Verbal-argumentative Eingriffsbewertung 

Bei Eingriffen in Natur und Landschaft kann unterschieden werden in bau-, anlage- und betriebsbe-

dingte Eingriffswirkungen. Nachfolgend werden diesbezüglich die potentiellen Eingriffswirkungen be-

schrieben. 

3.3.1 Baubedingte Eingriffswirkungen 

Bei den baubedingten Eingriffswirkungen handelt es sich um vorübergehende Beeinträchtigungen, die 

während der Bauzeit entstehen und kurz- bzw. mittelfristig wirken können. 

 

Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der geplanten Neuordnung des Plangebietes werden Bäume gefällt und Sukzessionsflächen 

umgewandelt. Es erfolgt eine zusätzliche Neuversiegelung von ca. 1.677 m² der Bodenoberflächen. Der 

größte Teil wird auf den bereits versiegelten Flächen geplant. Dabei gehen die erfassten Strukturen als 

Lebensraum von Tieren und Pflanzen verloren.   

 

Lärmemissionen 

Durch die Bautätigkeiten sind Lärmemissionen durch den Betrieb von Baufahrzeugen und  

-maschinen zu erwarten. Menschen, die in der umliegenden Wohnbebauung leben, können temporär 

durch den Baubetrieb gestört werden. Auch kann es zu einer Vergrämung von lärmempfindlichen Tier-

arten und zu einer Beeinträchtigung von deren Lebensräumen führen. Hierzu zählen z. B. Fledermäuse, 

die durch ihre Form der Jagd mittels Gehörsinn (Echoortung) ein besonders weites Hörspektrum auf-

weisen. Auch einige Vogelarten gelten als lärmempfindlich. Aufgrund der Vorbelastung durch die B173 
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kann jedoch von einem gewissen Maß an Gewöhnung von Tieren und Menschen an Lärm ausgegangen 

werden.  

 

Schadstoffemissionen  

Abgase von Baufahrzeugen und Baumaschinen können temporär zu einer erhöhten Luftschadstoffbe-

lastung oder zu Staubemissionen führen. 

 

Erschütterungen 

Während der Bautätigkeiten kann es zu Erschütterungen kommen. Diese können eine vergrämende 

Wirkung auf bodenbewohnende Tierarten wie z.B. Eidechsen haben. 

 

Unfallrisiko 

Baubedingt sind Tötungen von Tieren nicht auszuschließen. Dies betrifft besonders gebäudebrütende 

Vogelarten oder im bzw. auf dem Boden lebende, wenig mobile, nicht fliegende Tierarten. Gehölzent-

fernungen während der Brutzeit einheimischer Vogelarten können zur Verletzung bzw. Tötung von 

Jungtieren führen oder die Zerstörung von im Nest liegenden Eiern zur Folge haben. 

 

3.3.2 Anlagebedingte Eingriffswirkungen 

Anlagebedingte Wirkfaktoren sind Beeinträchtigungen, die in der Regel dauerhaft durch das Bauvor-

haben verursacht werden (betrifft vorrangig die Versiegelung, Bebauung und den Entzug von Freiflä-

chen). 

 

Flächeninanspruchnahme 

Durch den Neubau der Gebäude, den dazugehörigen Parkflächen und Zufahrten werden dauerhaft 

Flächen versiegelt. Diese gehen daher als Lebensraum sowie als Nahrungshabitat für Vögel, Fleder-

mäuse und weitere geschützte Tierarten verloren. Es werden durch die Pflanzung von Bäumen ein 

Ersatzlebensraum für vorkommende Vögel, Fledermäuse und Insekten geschaffen. 

 

Barrierewirkung / Zerschneidung 

Insbesondere Gebäude, Straßen und Wege können eine dauerhafte Barriere bzw. Zerschneidung des 

Lebensraumes bodenlebender, wenig mobiler Tierarten, wie z.B. von Reptilien oder Amphibien, dar-

stellen. Jedoch wird auf bereits versiegelten Flächen mit Anbindung gebaut, sodass eine Zerschneidung 

ausgeschlossen werden kann.  

 

Kollisions- und Unfallrisiko 

Eine Gefahr für die vorkommenden Vogelarten stellen größere Glasflächen an Gebäuden dar, da Glas 

in der Natur normalerweise nicht vorkommt. Daher kann es zu Kollisionen kommen, die für die Vögel 

häufig tödlich sind.  
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Landschaftsbild 

Die Gebäude mit Stell- und Grünflächen verändern das Landschaftsbild vor allem im westlichen Plan-

gebiet und der Umgebung. Im östlichen Plangebiet ändert sich die Nutzung geringfügig. Diese Eingriffe 

können in der Regel durch eine ausreichende Eingrünung des Gebietes minimiert werden. Durch die 

Entfernung der Ruinen kann das Ortsbild eine Aufwertung erfahren.  

 

Klima und Luft 

Mit der Planung gehen zusätzliche Versiegelung sowie die Beseitigung von Vegetationsstrukturen, wel-

che temperaturausgleichend wirken, einher. Eine Steigerung der Temperaturen, vor allem auf versie-

gelten Flächen, ist zu erwarten.  

Diese Vorbelastungen können durch Maßnahmen entsprechend § 1a Abs. 5 BauGB gemindert und im 

Verlauf des Verfahrens konkretisiert werden.  

Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern hat neben der Schattenwirkung, auch den Effekt der Bin-

dung von Luftschadstoffen. Auf der einen Seite entsteht durch die zusätzliche Versiegelung ein Verlust 

luftreinigender und kühlender Vegetation, welcher durch Maßnahmen wie Neupflanzungen von Bäu-

men und Sträuchern gemindert werden kann. Eine helle Fassadenfarbe verringert das Aufheizen und 

die Wärmeabstrahlung der Gebäudeflächen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lebensmittel-

marktes trägt zur Gewinnung erneuerbarer Energien bei. Weitere klimatische Verbesserungen könn-

ten durch eine Fassadenbegrünung und Dachbegrünung erreicht werden.  

 

3.3.3 Betriebsbedingte Eingriffswirkungen 

Unter betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind die in der Betriebsphase durch die dauerhafte Nut-

zung entstehenden Wirkungen zu verstehen.  

 

Lärmemissionen 

Durch die Nutzung der Gebäude, im speziellen des Lebensmittelmarktes, kann es zu erhöhten ver-

kehrs- und nutzungsbedingten Lärmemissionen im unmittelbaren Umkreis kommen. Durch die gege-

bene Vorbelastung ist ein Vorkommen von lärmempfindlichen Tierarten auszuschließen. Es sind die 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für Misch- und Wohngebiete mit entsprechender Bauausfüh-

rung einzuhalten. 
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3.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Die nachfolgende quantitative Gegenüberstellung des Ist-Zustandes mit dem Planzustand nach der 

kombinierten „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat 

Sachsen“ /16/ /17/ stellt für den Zustand vor und nach dem Eingriff laut Bebauungsplan (BP) „Freiberg 

– Einzelhandels- und Wohnstandort Dresdner Straße“ Punktbewertungen auf, die anschließend mitei-

nander verglichen werden. Die Differenz ergibt das rechnerische Kompensationsdefizit, das durch ge-

eignete Maßnahmen auszugleichen ist. Als Planungsgrundlage diente die Planzeichnung zum BP von 

dr. braun & barth, freie architekten dresden. 

 

Bewertung Ist-Zustand der Werte und Funktionen allgemeiner Bedeutung im B-Plan „Freiberg – Ein-

zelhandels- und Wohnstandort Dresdner Straße“ 

 

Tabelle 2: Flächenbilanzierung und Bewertung des Ist-Zustandes im Plangebiet (vgl. Karte 1 „Bestandsbewertung") 

Naturhaushalt - Bewertung allgemeine Lebensraumfunktion (Biotoptypen) 

Biotoptyp-/nutzungstyp Fläche 

(m²) 

Biotop-

Code* 

Biotop-

Wert* 

AAS* Wertpunkte 

Baumreihe (4 Stk.) 125 02.02.410 23 (25-2) 11 2.875 

Baumreihe (4 Stk.) 85 02.02.410 25 - 2.125 

Einzelbaum (5 Stk.)*  150 02.02.430 21 (25-4) 11 3.150 

Einzelbaum (8 Stk.)* 240 02.02.430 23 (25-2) 11 5.520 

Einzelbaum (5 Stk.)* 150 02.02.430 25 - 3.750 

Sonstige flächige Gehölzpflanzung mit über-

wiegend gebietsheimischen Baumarten (in 

unterschiedlichen Sukzessionsstadien) 

800 02.02.530 18 (22-4) 11 14.400 

Sonstige flächige Gehölzpflanzung mit über-

wiegend gebietsheimischen Baumarten (in 

unterschiedlichen Sukzessionsstadien) 

1.200 02.02.530 20 (22-2) 11 24.000 

Sonstige flächige Gehölzpflanzung mit über-

wiegend gebietsheimischen Baumarten (in 

unterschiedlichen Sukzessionsstadien) 

1.730 02.02.530 22 11 38.060 

Schotterrasen 292 09.07.130 6  1.752 

Sonstige Natursteinmauer 1 09.07.700 6 11 6 

Sonstige Natursteinmauer 10 09.07.700 8 11 80 

Sonstige Natursteinmauer 66 09.07.700 10 - 660 

Brachfläche von Industrie und Gewerbe inkl. 

Gebäude 

4.510 11.02.500 4 - 18.040 

Garagenanlage 225 11.04.300 0  0 

Parkplatz  680 11.04.200 0 - 0 

Einzelnes Gebäude 141 11.06.110 0 - 0 

Summe A1: 10.405  114.418 

* Ansatz Kronenfläche 30 m², Fläche wird von darunterliegendem Biotop- / Nutzungstyp abgezogen 
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Bewertung Ist-Zustand der Werte und Funktionen besonderer Bedeutung im B-Plan „Freiberg – Ein-

zelhandels- und Wohnstandort Dresdner Straße“ 

Tabelle 3: Flächenbilanzierung und Bewertung des Ist-Zustandes im Plangebiet (Funktionen besonderer Bedeutung) 

EWB = Einwirkungsbereich (UE = unmittelbarer Einwirkungsbereich); BSF = Bewertungsstufe; AFB = Art der Funktionsbetroffenheit (FE = 

Funktionserhöhung; FH = Funktionsherstellung); FAF = Funktionsaufwertungsfaktor; BFF = Bewertung der Fläche nach Funktionen 

 

Bewertung Planungszustand der Werte und Funktionen allgemeiner Bedeutung im B-Plan „Freiberg 

– Einzelhandels- und Wohnstandort Dresdner Straße“ 

Tabelle 4: Flächenbilanzierung und Bewertung des Planungs-Zustandes im Plangebiet (bei Erhalt von acht Bestandsbäumen) 

Biotoptyp-/nutzungstyp 
Fläche 

(m²) 

Biotop-

Code* 

Biotop-

Wert* 
AAS* Wertpunkte 

Planung 

Einzelbäume neu (4 Stk./20 m²)  80 02.02.430 17 11 1.360 

Einzelbäume neu (4 Stk./20 m²)  80 02.02.430 19 11 1.520 

Einzelbäume neu (12 Stk./20 m²)  240 02.02.430 21 - 5.040 

Einzelbäume Bestand (5 Stk./30 m²)  150 02.02.430 23 11 3.450 

Einzelbäume Bestand (3 Stk./30m²) 90 02.02.430 25 - 2.250 

Sonstige Hecke 460 02.02.510 12 11 5.520 

Sonstige Hecke 335 02.02.510 14 11 4.690 

Sonstige Hecke 385 02.02.510 16 - 6.160 

Sonstige flächige Gehölzpflanzung 35 02.02.520 16 - 560 

Vegetationsarme Kiesfläche 115 09.05.200 10   1.150 

Sonstige Natursteinmauer 60 09.07.700 10   600 

Einzelnes Gebäude 2.387 11.01.210 0 - 0 

Wohngebiet in Zeilenbebauung (1.120 

m²) 
2.010 11.01.220 5 - 10.050 

Abstandsfläche 45 11.03.930 8   360 

Parkplatz  3.933 11.04.200 0   0 

Summe P1: 10.405  42.710 

Naturhaushalt - Bewertung der Werte und Funktionen besonderer Bedeutung 

Betroffene Funktion des 
Naturhaushaltes 

ergänzende 
Erläuterungen 

EWB 
Fläche 
(m²) 

BSF AFB FMF 
BFF 

(Fläche x 
FMF) 

Spezifische Lebensraum-
funktion (Lebensraum mind. 
einer geschützten Art) 

Überbauung von Ha-
bitaten 
(Bäume und Gehölze) 

UE 2.780 mittel FV 1,0 2.780 

Biotopverbundfunktion 
(Entwicklungsbereich) 

Überbauung von Ha-
bitaten 
(Bäume und Gehölze) 

UE 2.050 mittel FV 1,0 2.050 

Grundwasserneubildungs-
funktion 

Versiegelung UE 1.677 mit-
tel 

FV 1,0 1.677 

Summe A2 6.507 

Summe A1 + A2 120.925 
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Die Punktedifferenz zwischen den Biotopwerten im Ist-Zustand und dem Biotopwert im Plan-Zustand 

ist auszugleichen. Das rechnerische Kompensationsdefizit beträgt demnach 77.869 Wertpunkte. Es 

sind daher geeignete Kompensationsmaßnahmen festzulegen, die das berechnete Defizit ausgleichen.  

Die Kompensationsverpflichtung kann ggf. nach der Handlungsempfehlung in Abstimmung mit der Na-

turschutzbehörde durch Ökopunkte abgeleistet werden.  

 

Vorschläge zur Kompensation: 

Eine mögliche Kompensationsmaßnahme im Landkreis Mittelsachsen ist die Ökokontomaßnahme „He-

ckenpflanzung und Streuobstwiese Obergruna“ über das Zentrale Flächenmanagement Sachsen (zfm). 

Dort wurde ein intensiv genutzter Acker von 20.368 m² in Feldhecken, Streuobstwiese, Feuchtgehölze 

und extensives Dauergrünland umgewandelt.  

Eine weitere Ökokontofläche befindet sich an der Staatstraße S 173 in Dohma. Über das zfm kann eine 

Ökokontomaßnahme in der Größe von 2.017m² „Abriss und Entsiegelung ehem. Straßenbauhof 

Dohma“ übernommen werden.  

Im Stadtteil Loßnitz von Freiberg soll auf einer ca. 8000 m² intensiv genutzten Grünlandfläche eine 

Streuobstwiese mit extensiver Grünlandnutzung über den Verein „Freiberg Pflanzt“ entwickelt wer-

den.  

 

Um das Kompensationsdefizit auszugleichen, werden im weiteren Verlauf des Verfahrens entspre-

chend ein Vertrag oder Verträge erarbeitet, die diese oder ähnliche Kompensationsmaßnahmen ent-

halten und spätestens zum Satzungsbeschluss unterschrieben vorgelegt.   

 

3.4.1 Gehölzschutzsatzung Freiberg 

Zusätzlich besteht bei Fällung von Gebietsbäumen eine Ausgleichspflicht nach der örtlichen Baum-

schutzsatzung der Stadt Freiberg in der Fassung vom November 2019. /14/ 

Naturhaushalt - Bewertung der Werte und Funktionen besonderer Bedeutung 

Betroffene Funktion 
des 

Naturhaushaltes 

ergänzende  
Erläuterungen 

EWB 
Fläche 
(m²) 

BSF AFB FMF 
BFF 

(Fläche x 
FMF) 

Klima/Luft 
  

Luftregenerationswirkung 
(Immissionsschutzhecken) 

UE 385 
mit-
tel 

FH 0,9 346 

Summe P2 346 

Summe P1 + P2 43.056 

(Summe A1 + A2) – (P1 +P2) Kompensationsbedarf Naturhaushalt 77.869 
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Tabelle 5: Innerhalb des Plangebiets vorkommende Baumarten (Baumliste) 

Nr. deutsch botanisch 
Stammumfang 

[cm] 1 
Ø Krone 

[m] ² 
Schutz n. 
Satzung ³ 

Bemerkung 

1 Linde Tilia spec. 207 9 ja  

2 Linde Tilia spec.  183 12 ja Efeubewuchs 

3 Linde Tilia spec.  232 14 ja Efeubewuchs 

4 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 147 12 ja evtl. Gruppe 

5 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 162 14 ja  

6 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 102 | 91 | 100 
(293) 

13 ja mehrstämmig 

7 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 106 10 ja  

8 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 235 gekappt nein Baumstumpf 

9 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 167 13 ja Baumreihe, viel 
Totholz 

10 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 139 12 ja Baumreihe, viel 
Totholz 

11 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 103 15 ja Baumreihe 

12 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 75 12 ja Baumreihe 

13 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 103 16 ja Baumreihe 

14 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 57 | 556 | 73 | 75 
| 47 (309) 

15 ja Baumreihe, 
mehrstämmig 

15 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 97 8 ja Baumreihe 

16 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 93 7 ja Baumreihe 

17 Berg-
Ahorn 

Acer pseudoplata-
nus 

164 11 ja  

18 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 136 14 ja  

19 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 194 16 ja Etwas Totholz 

20 Weide Salix spec.  96 | 84 | 77 | 148 
(405) 

20 nein mehrstämmig 

21 Kastanie Aesculus hippo-
castanum 

50 | 52 (102) - ja mehrstämmig 

22 Birke Betulus spec. 111 14 nein mehrstämmig 

23 Kastanie Aesculus hippo-
castanum 

97 - nein Krone wurde ge-
kappt 

24 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 85 12 nein  

25 Spitz-
Ahorn 

Acer platanoides 70 8 nein  

26 Spitz-
Ahron 

Acer platanoides - - ja 5-stämmig 

1 Baumumfang gemessen in 1,0 m Höhe ab Bodenoberkante 
² Kronendurchmesser an der breitesten Stelle im unbelaubten Zustand 
³ Baumschutzsatzung der Stadt Freiberg vom 01.09.2016 
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4 Grünordnerische Maßnahmen 

4.1 Grünordnerische Festsetzungsvorschläge 

(1) Die Befestigung der Zufahrten, Stellplätze und Wege innerhalb des Wohngebietes sind in 

wasserdurchlässigem Aufbau herzustellen.  

(2) Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Wohngebiet sind mit Rasen zu begrünen oder 

gärtnerisch zu gestalten. 

 

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

(1) Es sind im Plangebiet pro angefangene 500 m² ein Baum, mindestens jedoch 20 standortgerechte 

Bäume aus Pflanzliste 1 (Hochstamm, 3x verpflanzt, mindestens 18-20 cm Stammumfang) zu pflanzen 

und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der Vegetationsperiode nach Bau-

fertigstellung vorzunehmen. Zusätzlich sind je angefangener 400 m² mindestens 3 Sträucher, 60 – 100 

cm, zu pflanzen. 

(2) Entlang der Jungestraße und der Dresdner Straße (M2) sind Baumreihen aus standortgerechten 

Bäumen aus Pflanzliste 1 (Hochstamm, 3x verpflanzt, mindestens 18-20 cm Stammumfang) zu pflanzen 

und dauerhaft zu erhalten. Als Baumunterpflanzung sind Bodendecker gemäß Pflanzliste 3 vorzusehen. 

Die Maßnahme kann für Pflanzgebot 1 angerechnet werden.  

(3)  Im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen, an Stellflächen und an Zufahrten soll für jeden Baum eine 

unversiegelte Baumscheibe von mindestens 5 m² offen gehalten und vor dem Überfahren geschützt 

werden. Die unbefestigten Baumscheiben sind mit standortgerechten Stauden / Bodendeckern gemäß 

Pflanzliste 3 zu bepflanzen. Bei Baumpflanzungen an Verkehrsflächen ist ein durchwurzelbarer Er-

draum von mindestens 12 m³ pro gepflanztem Baum vorzusehen. Es ist eine dreijährige Fertigstellungs- 

und Entwicklungspflege durchzuführen. 

(4) Gemäß der zeichnerischen Darstellung sind im Bereich M1 höhengestaffelte Hecken aus standort-

gerechten Gehölzen bis zu einer Breite von 5 m zulässig. Die Hecke besteht zu 80 % aus Straucharten 

der Pflanzliste 2 und zu 20 % aus Baumarten der Pflanzliste 1. Die durchschnittliche Pflanzdichte der 

Hecke beträgt 1 Gehölz pro 2 m². Die Maßnahme kann für Pflanzgebot 1 angerechnet werden. 

(5) Die zusätzliche Anpflanzung von Ziergehölzen auf den privaten Grundstücksflächen, über die ge-

nannten Pflanzvorschriften hinaus, ist zulässig. 

  

Pflanzliste 1: Bäume 

Feldahorn – Acer campestre ‘Elsrijk‘ 

Säulenhainbuche – Carpinus betulus 'Fastigiata' 

Kugelförmige Blumenesche - Fraxinus ornus 'Mecsek' 

Hopfenbuche - Ostrya carpinifolia 

Schmale Pyramideneiche - Quercus robur 'Fastigiata Koster‘ 

Schwedische Mehlbeere - Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' 

Purpur-Erle – Alnus spaethii 'Spaeth' 

Blumen-Esche – Fraxinus ornus 
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Pflanzliste 2: Sträucher 

Schwarzer Holunder - Sambucus nigra 

Blutroter Hartriegel - Cornus sanguinea 

Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus 

Gewöhnliche Hasel - Corylus avellana 

Zweigriffeliger Weißdorn - Crataegus laevigata 

Traubenkirsche - Prunus padus 

Purgier-Kreuzdorn - Rhamnus cathartica 

Gemeiner Schneeball - Viburnum opolus 

Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum 

Traubenholunder - Sambucus racemosa 

Schwarze Heckenkirsche - Lonicera nigra 

Hundsrose - Rosa canina agg. 

 

Pflanzliste 3: Bodendecker  

Immergrün – Vinca major und minor  

Lavendel - Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain'  

Blauschwingel - Festuca cinerea  

Fingerstrauch - Potentilla x Abbotswood  

Lampenputzergras - Pennisetum alopecuroides   

Fetthenne - Sedum floriferum ‘ Weihenstephaner Gold‘   

 

Erhalt von Einzelbäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

(1) Die im Grünordnungsplan festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängen 

sind die Bäume gleichwertig zu ersetzen. 

(2) Sofern geschützte Bäume beseitigt werden, besteht Ausgleichspflicht nach örtlicher Baumschutz-

satzung (vgl. Baumliste).  

(3) Während der Bauphase sind die Bäume gemäß DIN 18920 wirksam zu schützen, dauerhaft zu er-

halten und zu pflegen (Schutz von Stamm-, Kronen- und Wurzelbereich). Im Falle des Verlustes 

sind Gehölze durch Neupflanzung der abgängigen Art in der folgenden Pflanzperiode gleichwertig 

zu ersetzen.  

 

4.2 Artenschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 44 BNatSchG) 

V1 - Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Gehölzfällungen sind nach §39 Abs. 5 BNatSchG nur im Zeitraum von Oktober bis Februar zulässig. 

Fällungen außerhalb dieses Zeitraumes sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sowie 

durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zu begleiten, um 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausschließen zu können. Darüber hinaus sollen unmittelbar 

vor dem Abriss der einzelnen Gebäude diese auf Besatz mit artenschutzrelevanten Tierarten (bspw. 

Brutvögel, Fledermäuse) durch die ÖBB abgesucht werden. Sollten Tiere vorgefunden werden, sind 
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diese zu evakuieren und das weitere Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustim-

men. Sollten artenschutzrelevante Tierarten bei der Kontrolle der abzureißenden Gebäude gefunden 

werden, so ist die Notwenigkeit des Ausgleiches des Lebensraumes durch die Anbringung von künstli-

chen Lebensstätten (bspw. Brutkästen, Fledermauskästen) mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

abzustimmen und durch die ÖBB zu begleiten.  

 

V2 - Bautätigkeiten im Sommer auf die Tageszeit beschränken 

Die Bautätigkeiten sind während der Monate April bis September auf die Tageszeiten zu beschränken, 

d.h. ab frühestens einer Stunde nach dem Sonnenaufgang bis eine Stunde vor dem Sonnenuntergang. 

Damit wird sichergestellt, dass auch während der Dämmerungszeiten keine bauzeitlichen Beeinträch-

tigungen durch Lärm, Licht und Erschütterungen auftreten.   

 

V3 - Bautabuzone Nest der Roten Waldameise 

Innerhalb eines 5 m Radius um das Nest der Roten Waldameise inklusive der Weide (Baum Nr. 20) 

dürfen keine Arbeiten durchgeführt werden, die das Nest oder den Baum in irgendeiner Weise beschä-

digen könnten. Der Tabubereich soll sichtbar abgegrenzt werden.  

 

A1 – Ersatznistkästen 

Als Ausgleich für den Verlust von Brutstätten für Vögel sind an zu erhaltenden Bäumen im Plangebiet 

in südöstlicher Ausrichtung und in 3-4 m Höhe Halbhöhlenbrüterkästen anzubringen. Die Kästen sind 

mind. 15 Jahre zu erhalten und regelmäßig zu prüfen (1x im Jahr nach der Brutsaison), 

6 Halbhöhlenbrüterkästen geeignet für Meisenvögel.  

 

A2 – Hecken- und Gebüschpflanzungen  

Als Ausgleich für den Verlust von Lebensraum für freibrütende Vogelarten sind im allgemeinen Wohn-

gebiet im Bereich M2 randlich einreihige Hecken aus Arten der Pflanzliste 2 anzulegen. Diese sollen 

mind. 1,5 breit, mind. 1,6 m hoch, im Pflanzabstand von 30 cm - 50 cm, sowie einen 40 % Anteil von 

Beeren tragenden Sträuchern betragen.  

 

4.3 Grünordnerische Hinweise  

(1) Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach der Inbetriebnahme des Objek-

tes fertigzustellen. 

(2) Alle Begrünungen und Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Eventuelle 

Pflanzausfälle sind unverzüglich zu ersetzen. Bäume und Sträucher die höher als 2 m sind bzw. 

werden, müssen in einem Abstand von 2 m zur Grundstückgrenze gepflanzt werden. 

(3) Bei Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern ist zu unterirdischen Leitungen in der Regel ein 

seitlicher Abstand von mind. 2,5 m einzuhalten. Sollten die Mindestabstände im Einzelfall nicht 

einhaltbar sein, so ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger ggf. ein 

Schutz der Leitungen zu vereinbaren.  
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(4) Bezüglich des Schutzes von Bäumen und Ersatzpflanzungen ist die Baumschutzsatzung zum Schutz 

von Bäumen, Sträuchern und Hecken der Stadt Freiberg vom 01.09.2016, zuletzt geändert am 

02.10.2019, anzuwenden. Bäume im Plangebiet sind, soweit erschließungstechnisch möglich, zu 

erhalten und bei Durchführung von Baumaßnahmen im Kronenbereich gemäß DIN 18920 wirksam 

zu schützen. Zufahrten und andere erschließungstechnische Maßnahmen erfolgen so, dass an-

grenzende zu erhaltende Bäume mit ihrem Wurzel- und Kronenbereich nicht gefährdet werden. 

Bei Tiefbauarbeiten ist ein ausreichender Abstand von mind. 1,5 m um die Kronen einzuhalten. 

(5) Die Grundsätze des Bodenschutzes, wie die Forderungen nach einem schonenden und sparsamen 

Umgang mit dem Schutzgut Boden sowie der Schutz des Bodens vor Verunreinigungen, unnötigen 

Versiegelungen und sonstigen schädlichen Beeinträchtigungen, sind bei Umsetzung des Vorha-

bens zwingend zu beachten. 

(6) Bei baulichen Arbeiten bekannt werdende Altlasten bzw. selbst verursachte schädliche Bodenver-

änderungen sind gemäß § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG unverzüglich dem Landratsamt Mit-

telsachsen, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, mitzuteilen und die Arbeiten bis zur Fest-

stellung der Kontamination und Festlegung der erforderlichen Maßnahmen einzustellen.  

(7) Gemäß des Sächsischen Denkmalschutzgesetztes sind bei Erdarbeiten, bei denen archäologische 

Bodenfunde entdeckt werden, diese unverzüglich dem Landesamt für Archäologie und der unte-

ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen und zu sichern.   

(8) Sofern größere Glasflächen geplant werden, sind in gefährdeten Bereichen geeignete Maßnah-

men zu treffen, um Kollisionen mit Vögeln zu vermeiden. Zur Orientierung soll die Broschüre der 

Schweizer Vogelschutzwarte Sempach verwendet werden: Schmid, H., Doppler, W., Heynen D., 

Rössler, M. (2012): „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“. 

(9) Es sind Baumaßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit gemäß des Strahlenschutzge-

setzes (2022) und der Verordnung des Bodenplanungsgebietes „Raum Freiberg“ (2011) durchzu-

führen.  
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◦ BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2524), das zuletzt durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist 

◦ Richtlinie 2012/18/EU: Seveso-III-Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 4. Juli 

2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

◦ SächsDSchG: Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert wurde 

◦ SächsHohlrVO: Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern 

(Sächsische Hohlraumverordnung) vom 28. Februar 2022 

◦ SächsKrWBodSchG: Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 

◦ SächsNatSchG: Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch 

das Gesetz vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist 

◦ SächsWaldG: Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist 

◦ TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetzt (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm) vom 26. August 1998 (GMBi. Nr. 26/1998 S. 503), geändert 

durch Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz 8. Juni 2016 B5) 
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Abb.  1: Gebäuderuine und versiegelter Platz sowie Blick 

auf die Baumreihe (Foto: 17.03.23) 

 
Abb.  2: Schuttablagerung zwischen der Baumreihe, Blick gen 

Osten (Foto: 17.03.23) 

 
Abb.  3: An der südlichen Plangebietsgrenze, Blick gen 

Westen (Foto: 17.03.23) 

 
Abb.  4: Gebäuderuine im Norden, (Foto: 17.03.23) 

 

 
Abb.  5: Garagenanlage, Blick gen Südwesten (Foto: 

17.03.23) 

 
Abb.  6: Garagenanlage mit Schotterrasenfläche (mit Gehölz-

aufwuchs), Blick gen Osten (Foto: 17.03.23) 

 


